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Verordnung

des Gemeinderates der Gemeinde Wernberg vom 03.04.2024, Zahl: 031-2/FWP/2021-02, 
genehmigt mit Bescheid der Kärntner Landesregierung vom 22.08.2024, Zahl: RO-129-
2849/2024-15, mit der der Flächenwidmungsplan erlassen wird  

Gemäß § 13 in Verbindung mit § 34 des Kärntner Raumordnungsgesetzes 2021 – K-ROG 
2021 wird verordnet:

§ 1

Durch den Flächenwidmungsplan 2024 wird festgelegt, welche Teile des Gemeindegebietes 
in Bauland, in Grünland und in Verkehrsflächen gegliedert werden.

§ 2

(1) Als Bauland sind nur jene Flächen festgelegt, die für eine Bebauung geeignet sind. Nicht 
als Bauland ausgewiesen sind jene Gebiete, wo ungünstige örtliche Gegebenheiten eine 
Bebauung ausschließen, die in einem Gefährdungsbereich liegen, deren Erschließung 
unwirtschaftliche Aufwendungen erforderlich machen würde, oder die aus Gründen der 
Erhaltung des Landschaftsbildes von einer Bebauung freizuhalten sind.

(2) Das Bauland der Gemeinde ist in folgende Baugebiete gegliedert:
─ Bauland Dorfgebiet 

─ Bauland Wohngebiet

─ Bauland Gemischtes Baugebiet

─ Bauland Geschäftsgebiet

─ Bauland Gewerbegebiet

─ Bauland Industriegebiet

─ Bauland Sondergebiet (Kirche, Altenwohnheim/Sozialzentrum)

─ Bauland Vorbehaltsfläche (Volksschule, nicht für UVP-Vorhaben gemäß K-UPG)
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§ 3

Nicht als Bauland oder als Verkehrsfläche festgelegte Flächen sind als Grünland 
ausgewiesen. Neben den für die Land- und Forstwirtschaft bestimmten Flächen sind folgende 
Flächen im Grünland gesondert festgelegt: 

─ Hofstelle eines land- und forstwirtschaftlichen Betriebes 

─ Hofstelle eines land- und forstwirtschaftlichen Betriebes (Zuhube)

─ Erholungsfläche mit oder ohne Beifügen einer spezifischen Erholungsfunktion (Bad, 
Kinderspielplatz, Garten, Park)

─ Sportanlage, Vergnügungs- und Veranstaltungsstätte (Hundeabrichteplatz, 
Reitsport-, Pferdesportanlage)

─ Friedhof

─ Materialgewinnungsstätte (Schottergrube)

─ Abfallbehandlungsanlage (Kompostieranlage, Schotterabbau – Inertes Material)

─ Schutzstreifen als Immissionsschutz (Waldschutzabstand)

─ Erwerbsgärtnerei, Bienenhaus, Jagdhütte u.ä. (Forstarbeiterunterkunft, Gärtnerei, 
Jagdhütte)

─ Sonstige (Carport, Garage, Garten- und Gerätehütte, Gerätehütte für 
landwirtschaftliche Geräte, Nebengebäude, Parkplatz, Photovoltaikanlage)

§ 4

Als Verkehrsflächen sind jene Flächen festgelegt, die für den fließenden und ruhenden 
Verkehr bestimmt sind und die für die örtliche Gemeinschaft von besonderer 
Verkehrsbedeutung sind.

§ 5

Im Flächenwidmungsplan sind jene Flächen, die durch überörtliche Maßnahmen oder 
Planungen für eine besondere Nutzung bestimmt sind und Flächen, für die 
Nutzungsbeschränkungen bestehen, ersichtlich gemacht (Wald, Gewässer, Bundesstraße, 
Landesstraße B, Landesstraße L, Hochspannungsfreileitung mit Gefährdungsbereich, 
wichtige verkabelte Leitung, rote Gefahrenzone (Fluss, Wildbach), rot-gelbe Gefahrenzone 
(Fluss), gelbe Gefahrenzone (Fluss, Wildbach), brauner Hinweisbereich, Europaschutzgebiet, 
Naturschutzgebiet, weiteres Quellschutzgebiet, engeres Quellschutzgebiet, Altlast, 
denkmalgeschützte bauliche Anlage). 



Seite 3 von 3

§ 6

Die Verordnung tritt gemäß § 15 Abs. 6 K-AGO mit dem Ablauf des Tages ihrer Kundmachung 
im elektronischen Amtsblatt der Gemeinde Wernberg in Kraft. 
Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung tritt der bisher geltende Flächenwidmungsplan der 
Gemeinde Wernberg außer Kraft. 

Die Bürgermeisterin:

Doris Liposchek

Wernberg, am 18.09.2024
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